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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.06.1995

Norm

JN §1 CVIII

WRG §117 Abs4

Rechtssatz

Auch im Bereich des Wasserrechts entscheidet der Inhalt der Klage bzw der Behauptungen im verfahrenseinleitenden

Antragsschriftsatz, ob über das daran geknüpfte Begehren - zunächst - das Gericht im streitigen Verfahren oder die

Verwaltungsbehörde und ob das nach der JN sachlich und örtlich zuständige Gericht im streitigen Verfahren oder das

im § 117 Abs 4 WRG bezeichnete Bezirksgericht im Verfahren außer Streitsachen über das Begehren (zu verhandeln

und) zu entscheiden hat (vgl 1 Ob 31/93 = EvBl 1994/111).
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